
der Kreisstadt Olpe 

_________________________________________________________________ 
Bebauungsplan Nr. 100 „Gewerbepark Hüppcherhammer“ der Kreis-
stadt Olpe 
Inkrafttreten des Planes gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
Satzungsbeschluss 
Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe hat am 17.09.2009 den 
Bebauungsplan Nr. 100 „Gewerbepark Hüppcherhammer“ gem. § 10 Abs. 1 
BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), als Satzung 
beschlossen. 
Plangebietsbeschreibung 
Die Grenzen des Plangebietes sind aus dem als Anlage zu dieser Bekanntma-
chung veröffentlichten Übersichtsplan ersichtlich. 
Inkrafttreten des Planes 
Der Bebauungsplan Nr. 100 „Gewerbepark Hüppcherhammer“ der Kreisstadt Olpe 
tritt gem. § 10 Abs. 3 BauGB mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
Der Bebauungsplan mit der Begründung einschließlich Umweltbericht und der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB werden zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Die 
Einsichtnahme kann beim Bürgermeister der Kreisstadt Olpe, Planungsabteilung, 
Rathaus, Zimmer 408, Franziskanerstraße 6, 57462 Olpe/Biggesee, während der 
Sprechzeiten der Verwaltung erfolgen, und zwar 

Montag, Dienstag, Mittwoch 08.30-12.30 Uhr, 
14.00-16.00 Uhr, 

Donnerstag  08.30-18.00 Uhr, 
Freitag   08.30-12.30 Uhr. 

Bauleitpläne im Internet unter www.stadtplanung.olpe.de. 
Hinweise nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 
1. Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 

Gem. § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Diese Vorschriften haben folgenden In-
halt: 
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in 
den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. 
Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leis-
tung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen bean-
tragt. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorbezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

2. Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des Be-
bauungsplanes 
Unbeachtlich werden gem. § 215 Abs. 1 BauGB 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-

zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungs-
planes schriftlich gegenüber der Kreisstadt Olpe unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.  

Hinweise nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO) 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
kann gegen den Bebauungsplan nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-

geverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  der Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden, 
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreisstadt Olpe vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Bekanntmachungsanordnung 
Der Beschluss über den Bebauungsplan und dessen Inkrafttreten sowie die 
gesetzlich vorgeschriebenen Hinweise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Olpe, 28.09.2009 
Horst Müller,  Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung



Anlage zur öffentlichen Bekanntmachung:  Plangebietsgrenze Bebauungs-
plan Nr. 100 „Gewerbepark Hüppcherhammer“ 

 
 


